
Dieser Auszug darf unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0 frei verwendet werden.  Es gelten die Nutzungsbedingungen für
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die Daten der Landesvermessung, des Liegenschaftskatasters, des Geobasisinformationssystems und der Grundstückswertermittlung des
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Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo). Er stellt keine rechtsverbindliche Auskunft dar und darf nicht
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als amtlicher Auszug (z.B. zur Vorlage im Baugenehmigungsverfahren) verwendet werden.

649872

447/5
4
Krottorf

Gröningen, Stadt
Börde

Darstellung 1:1000

Erstellt am 24.06.2024
Aktualität der Daten: 23.06.2024

Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Sachsen-Anhalt (LVermGeo)

Auszug aus dem
Geobasisinformationssystem
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Otto-von-Guericke-Straße 15, 39104 Magdeburg

Gemeinde:
Kreis:

Liegenschaftskataster (darstellende Angaben)
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Allgemeine Hinweise
Die Auszüge sind maschinell erstellt und gelten als unterschrieben und gesiegelt. Der Auszug aus dem Geobasisinformationssystem ist kein Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster. Er stellt keine rechtsverbindliche Auskunft dar und darf nicht als amtlicher Auszug (z. B. zur Vorlage im Baugenehmigungsverfahren) 
verwendet werden.

Grenze der Flur

Grenze der Gemarkung

Katasterrechtliche Zusatzangaben

Grenze der Gemeinde

Grenze des Landkreises

Grenze des Bundeslandes

Administrative Grenzen

Gewässername

Gewannbezeichnung

Hausnummer

Straßen, Wege

Flur

Lagebezeichnung

Grünland Angaben

Ackerland Angaben

Klassenabschnittsgrenze

.ODVVHQÀlFKHQJUHQ]H

Bodenschätzung

Naturschutzgebiet oder Nationalpark 

Bodenordnungs-, Sanierungsverfahren u. a. 

Landes- oder Staatsstraße

Bundesautobahn; Bundesstraße

Gesetzliche Festlegungen

Gewässer (hier: Fließgewässer)

Wald

Landwirtschaft

Verkehr

6SRUW��)UHL]HLW��XQG�(UKROXQJVÀlFKH

Industrie und Gewerbe

:RKQEDXÀlFKH�

Tatsächliche Nutzung

Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe

|ႇHQWOLFKHV�*HElXGH

Wohngebäude

Gebäude

Bei besonders kleinen oder dicht bebauten Flurstücken 
kann auf einzelne Darstellungen verzichtet worden sein.

Überhaken

Zuordnungspfeil

Flurstücksnummer 

Abmarkung ist das nichtförmliche Verwaltungsverfahren, 
mit dem Grenzpunkte in der Örtlichkeit hoheitlich ge-
kennzeichnet werden.

Grenzpunkt (Abmarkung zeitweilig ausgesetzt)

Grenzpunkt (Abmarkung unbekannt)  

Grenzpunkt ohne Abmarkung 

Grenzpunkt mit Abmarkung

streitige Grenze

Flurstücksgrenze 

Flurstücksgrenzen und Grenzpunkte 

Liegenschaftskarte
Die Liegenschaftskarte ist die maßstäblich verkleinerte und verebnete Darstellung der Liegenschaften. Die Genauigkeit, mit der die Liegenschaften (Flurstücke 
und Gebäude) dargestellt sind, richtet sich nach der Erkennbarkeitsgrenze der analogen Kartendarstellung (ca. 0,2 mm). Bei dem Darstellungsmaßstab der 
Liegenschaftskarte von 1:1 000 entspricht dies 20 cm in der Natur. Die Darstellung der Liegenschaften in der Liegenschaftskarte wird von dem jeweils zugrunde 
liegenden Erfassungsverfahren bestimmt. Für die präzise Übertragung des Liegenschaftskatasters in die Örtlichkeit ist die Liegenschaftskarte nicht vorgesehen. 
+LHU]X�HPS¿HKOW�HV�VLFK��HLQH�*UHQ]IHVWVWHOOXQJ�]X�EHDQWUDJHQ�

Liegenschaftsbeschreibungen
Die Liegenschaftsbeschreibung ist die Beschreibung der Liegenschaften mit bezeichnenden und beschreibenden Angaben sowie Grundbuch- und Eigentumsan-
gaben. Die Genauigkeit, mit der die Flächeninhalte in der Liegenschaftsbeschreibung angegeben sind, hängt von dem jeweils zugrunde liegenden Erfassungs-
verfahren ab.

Erläuterungen zum Auszug aus dem Geobasisinformationssystem
Die Daten des Liegenschaftskatasters des Landes Sachsen-Anhalt werden im Fachverfahren ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) 
strukturiert geführt.
Die Angaben des Liegenschaftskatasters (Liegenschaftskarte und Liegenschaftsbuch [als Liegenschaftsbeschreibung im Fachverfahren ALKIS®]) werden 
JUXQGVlW]OLFK�QXU�DQWUDJVEH]RJHQ�IRUWJHI�KUW��YHUZDOWXQJVLQWHUQH�hEHUSU�IXQJHQ�¿QGHQ�LQ�GHU�5HJHO�QLFKW�VWDWW�
Die Angaben zur tatsächlichen Nutzung, zur Lagebezeichnung (z. B. Straße und Hausnummer) des Flurstücks und Lauben in Kleingartenanlagen nach § 3 Abs. 
2 und 3 sowie § 20 a Nr. 7 und 8 des Bundeskleingartengesetzes werden vom LVermGeo überprüft. Darüber hinaus werden diese Angaben aktualisiert, wenn auf 
Antrag eines Eigentümers die Überprüfung der Angaben oder im Zusammenhang mit einer Liegenschaftsvermessung eine Aktualisierung vorgenommen wurde. 
Die Aktualität der Gebäudeangaben richtet sich nach einem vom jeweiligen Eigentümer oder von der jeweiligen Eigentümerin zu veranlassenden  
Antragsverfahren. Ein örtlicher Vergleich wird empfohlen.
'LH�(LJHQWXPV��XQG�GLH�*UXQGEXFKDQJDEHQ�VRZLH�GLH�$QJDEHQ�]XU�JHVHW]OLFKHQ�)HVWOHJXQJ��.ODVVL¿]LHUXQJ�XQG�]XU�%RGHQVFKlW]XQJ�ZHUGHQ�YRQ�GHQ�GDI�U�
zuständigen Behörden dem LVermGeo mitgeteilt. Für die Erhebung, Qualität, Bedeutung und Aktualität dieser Angaben übernimmt das LVermGeo keine Gewähr; 
HV�HPS¿HKOW�VLFK��EHL�%HGDUI�EHVRQGHUH�$XVNXQIW�HLQ]XKROHQ�

Darstellung der Liegenschaftskarte (Auszug aus dem Signaturenkatalog 2.0.1 der Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen 
des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok); https://www.adv-online.de/GeoInfoDok/Signaturenkataloge/AAA-Signaturenkatalog-2.0/)

Vermessungszahlen (Punktliste)
Punktkennung
Die Punktkennung von Objektpunkten setzt sich aus dem Nummerierungsbezirk (NBZ) und der Punktnummer zusammen. Der NBZ leitet sich aus den  
/DJHNRRUGLQDWHQ�GHU�2EMHNWSXQNWH�LP�(756��B870���RGHU����DE�XQG�HQWVSULFKW�GHU�)OlFKH��GLH�GXUFK�GLH���NP�*LWWHUOLQLHQ�GHV�
(756��B870�.RRUGLQDWHQV\VWHPV�EHJUHQ]W�ZLUG�
Punktkennungen mit vorangestelltem „G“ verweisen darauf, dass der Nummerierungsbezirk der Gauß-Krüger-NBZ-Systematik entspricht 
�*DX��.U�JHU�$EELOGXQJ��'DWXP�3XONRZR��������.UDVVRZVNL�(OOLSVRLG������0HULGLDQVWUHLIHQV\VWHP��

Abmarkung
Die Bezeichnung entsprechend der codierten Verschlüsselung ist dem ALKIS®-Objektartenkatalog Land Sachsen-Anhalt (ALKIS®-OK-LSA) zu entnehmen  
(geodatenportal.sachsen-anhalt.de oder lvermgeo.sachsen-anhalt.de).

Amtliche Bezugssysteme
/DJH��(756��B870���E]Z��870�����(XURSlLVFKHV�7HUUHVWULVFKHV�5HIHUHQ]V\VWHP�������8QLYHUVDOH�7UDQVYHUVDOH�0HUFDWRU�$EELOGXQJ�LQ�GHU�=RQH����E]Z����
+|KH��'(B'++1����B1+���'HXWVFKHQ�+DXSWK|KHQQHW]HV�������1RUPDOK|KH

Qualitätsangaben
Die Qualitätsangaben beinhalten u.a. Angaben zur Genauigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Informationen. Die „Genauigkeitsstufe“ ist die Stufe der  
6WDQGDUGDEZHLFKXQJ��6��DOV�(UJHEQLV�HLQHU�6FKlW]XQJ��L��G��5��QDFK�GHU�0HWKRGH�GHU�NOHLQVWHQ�4XDGUDWH���LQ�ZHOFKH�GLH�0HVVHOHPHQWH�GHU�JOHLFK]HLWLJ�
EHUHFKQHWHQ�3XQNWH�HLQEH]RJHQ�XQG�LQ�GHU�5HJHO�GLH�$XVJDQJVSXQNWH�DOV�IHKOHUIUHL�HLQJHI�KUW�ZXUGHQ���
*HQDXLJNHLWVVWXIH��������6�����FP�� �����6�����FP� �����6�����FP� �����6�����FP
�������������������������������������6������FP� �����6������FP� �����6�������FP
Vertrauenswürdigkeit: 1100 Ausgleichung          1200 Berechnung          1300 Bestimmungsverfahren          1400 ohne Kontrollen

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) 


